
1513 IN 1350/23 

| 

In dem Verfahren über den Antrag d. 

Sono Motors GmbH, Waldmeisterstraße 76, 80935 München, vertreten durch die Geschäftsführer Christians Jona, Hahn Laurin, Kiedel 
Torsten und Volmer Markus 

Registergericht: Amtsgericht München Registergericht Register-Nr.: HRB 224131 
- Schuldnerin - 

Verfahrensbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte Dentons Europe (Germany) GmbH & Co. KG, Rechtsanwälte Steuerberater, Markgrafenstraße 33, 10117 Berlin 

auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das eigene Vermögen 
| 

1. Das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Schuldnerin wird wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung am 01.09.2023 
um 08.00 Uhr eröffnet. 

2. Es wird Eigenverwaltung angeordnet. 
3. Zum Sachwalter wird bestellt: 
Rechtsanwalt Ivo-Meinert Willrodt 
Barthstraße 16, 80339 München 
Telefon: +49(89)8589633 

Telefax: +49(89)858963445 
4. Die Insolvenzgläubiger werden aufgefordert, Insolvenzforderungen (§ 38 InsO) bis zum 05.10.2023 bei dem Sachwalter schriftlich 
anzumelden. 

Bei der Anmeldung sind Grund und Betrag der Forderung anzugeben. 

Die Forderungsanmeldungen und die Insolvenztabelle können durch die Beteiligten auf der Geschäftsstelle des Insolvenzgerichts 
eingesehen werden. 
Die Niederlegung der Tabelle und der Anmeldeunterlagen erfolgt in digitaler Form. Die Anmeldeunterlagen in Papierform werden beim 
Sachwalter aufbewahrt und können bei Bedarf durch das Insolvenzgericht angefordert werden. 
5. Berichtstermin sowie Termin zur Beschlussfassung der Gläubigerversammlung über die eventuelle Wahl eines anderen 

Sachwalters, über die Beibehaltung eines Gläubigerausschusses sowie über die in den §§ 157 (Stilllegung bzw. Fortführung des 
Unternehmens, für den Fall der Aufhebung der Eigenverwaltung die Beauftragung des Insolvenzverwalters mit der Ausarbeitung eines 
Insolvenzplans, Vorgabe der Zielsetzung des Plans), 272 (Aufhebung einer Eigenverwaltung), 276 (besonders bedeutsame 
Rechtshandlungen), 277 (Anordnung der Zustimmungsbedürftigkeit durch Sachwalter) und 284 (Beauftragung des Sachwalters oder 
des Schuldners, einen Insolvenzplan auszuarbeiten) InsO bezeichneten Angelegenheiten wird anberaumt auf 

Donnerstag, 26.10.2023, 10:00 Uhr, 
"Freiheitshalle", Rainer-Werner-Faßbinder-Platz 1, 80636 München 

Hinweise: 
Die Zustimmung zur Vornahme besonders bedeutsamer Rechtshandlungen im Sinne des § 160 InsO gilt als erteilt, wenn die 

einberufene Gläubigerversammlung beschlussunfähig ist. 

6. Prüfungstermin wird anberaumt auf 
Donnerstag, 26.10.2023, 10:00 Uhr, 
"Freiheitshalle", Rainer-Werner-Faßbinder-Platz 1, 80636 München 

Hinweise: 

Gläubiger, deren Forderungen festgestellt werden, erhalten keine Benachrichtigung. 
7. Sicherungsrechte an beweglichen Gegenständen oder an Rechten sind dem Sachwalter unverzüglich anzuzeigen (§ 28 Abs. 2 
InsO). 
Der Gegenstand an dem das Sicherungsrecht beansprucht wird, die Art und der Entstehungsgrund des Sicherungsrechts sowie die 
gesicherte Forderung sind zu bezeichnen. Wer die Mitteilung schuldhaft unterlässt oder verzögert, haftet für den daraus entstehenden 

Schaden (§ 28 Abs. 2 InsO). 
8. Ein Gläubigerausschuss wird bis zur ersten Gläubigerversammlung eingesetzt. Dieser besteht aus den Mitgliedern 
|Herr Danilo Hauch 
Carl-von-Linde-Straße 37, 85716 Unterschleißheim 

|Gericke Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, vertreten durch Herrn Rechtsanwalt Gericke, Bodewigstraße 30, 56112 Lahnstein 

|Bundesagentur für Arbeit, vertreten durch Frau Ulbricht, 
Kapuzinerstraße 26, 80337 München 

|DEDERICHS REINECKE & Partner, vertreten durch Herrn Reinicke, 
Schulterblatt 58, 20357 Hamburg 

|OFFCON GmbH, vertreten durch Herrn Hübner, 
Dehnthof 34, 24376 Kappeln 

9. Der Sachwalter wird gem. § 8 Abs. 3 InsO beauftragt, die in dem Verfahren vorzunehmenden Zustellungen, beginnend mit der 

Zustellung des Eröffnungsbeschlusses nach § 30 InsO, durchzuführen. 
Ausgenommen ist die Zustellung des Eröffnungsbeschlusses an die Schuldnerin; diese erfolgt durch das Insolvenzgericht. 

Die öffentlichen Bekanntmachungen obliegen weiterhin dem Insolvenzgericht. 
10. Hinweis: 

Die in einem elektronischen Informations- und Kommunikationssystem erfolgte Veröffentlichung von Daten aus einem 
Insolvenzverfahren einschließlich des Eröffnungsverfahrens wird spätestens 6 Monate nach der Aufhebung oder der Rechtskraft der 
Einstellung des Insolvenzverfahrens gelöscht, § 3 Abs. 1 Satz 1 InsOBekV. 
Sonstige Veröffentlichungen nach der Insolvenzordnung werden einen Monat nach dem ersten Tag der Veröffentlichung gelöscht. 

Auszug aus den Gründen: 
Der Antrag ist am 15.05.2023 beim Insolvenzgericht München eingegangen. 
Amtsgericht München - Insolvenzgericht - 01.09.2023 

https://neu.insolvenzbekanntmachungen.de/ap/text.xhtml?x=0.8743090519309531
https://getfireshot.com

